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Beratungsgegenstand 
 
Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS/EWS) – Starkverschmutzer-
zulage 
(Referent: Dr. Schwaiger) 
 
Antrag: 
 
Die Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der 
Ingolstädter Kommunalbetriebe AöR (BGS/EWS) vom 04. August 2016 (AM Nr. 36 vom 
07.09.2016), geändert mit Satzung vom 30. Juli 2018 (AM Nr. 32 vom 08.08.2018) wird be-
schlossen. 

 
 
 
 
 
Dr. Thomas Schwaiger 
Vorstand 
 
 
 



Finanzielle Auswirkungen: 
 
Entstehen Kosten:   ja   nein 
 
wenn ja, 

Einmalige Ausgaben 
      

Veranschlagung im laufenden Wirtschaftsplan 
 

 

Jährliche Folgekosten 
      

 
  im Vermögensplan       
  im Erfolgsplan       

Euro: 
      
      Objektbezogene Einnahmen 

(Art und Höhe) 
      

  Deckungsvorschlag 

von HSt:       

von HSt:       

von HSt:       

Euro: 

      

      

      Zu erwartende Erträge 
(Art und Höhe) 
      

 Anmeldung zum Wirtschaftsplan 20      Euro: 
      

 
Kurzvortrag: 
 
Gemeinsam mit dem Zweckverband Zentralkläranlage Ingolstadt haben die INKB eine Neube-
wertung des nicht mehr zeitgemäßen Starkverschmutzerzuschlags gutachterlich in Auftrag gege-
ben. 
Im Zuge dieses Projekts wurde eine verursachergerechte Formel zur Ermittlung des Starkver-
schmutzerzuschlags und deren Auswirkungen auf die Starkverschmutzer bzw. das gesamte Ka-
taster untersucht. Für die Ermittlung der Zuschläge wurde der verschmutzungsabhängige Anteil 
der Betriebskosten zugrunde gelegt. 
Auf Basis der neuen Berechnungsformel haben sich nun sehr geringe Starkverschmutzerzu-
schläge ergeben, die Anlass geben, die Erhebung des Starkverschmutzerzuschlags derzeit fallen 
zu lassen. 
 
Unabhängig davon, könnten die INKB mit der zum Beschluss vorgelegten neuen Regelung zu § 
13 BGS/EWS bei festgestellten wiederholten Grenzwertüberschreitungen dennoch einen Gebüh-
renzuschlag zur Schmutzwassergebühr erheben.  
 
Die Änderungen der Satzung wurden mit dem Rechtsamt abgestimmt. 

 
 
 


